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VORWORT

Mit der zweiten Auflage der erfolgreichen Kommentierung des 
Mindestlohngesetzes wird die Bearbeitung auf den neuesten 
Stand gebracht. Ziel der Autoren ist es, Betrieben Handlungshil-
fen für die Arbeit mit dem Mindestlohngesetz zu geben. Dass dies 
weiter notwendig ist, ist eine der vielen negativen Folgen des so-
genannten Tarifautonomiestärkungsgesetzes, das in Wirklichkeit 
das Potential zu deren Schwächung auf der Stirn trägt. 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt in Deutschland seit etwas mehr 
als vier Jahren. Zusammen mit unterschiedlichen erstreckten ta-
rifvertraglichen Mindestlöhnen, hat der Staat damit partiell bereits 
erheblichen Einfluss auf die Vergütungskulturen gewonnen. In der 
Diskussion stehen darüber hinaus aktuell eine sogenannte Min-
destausbildungsvergütung, die Vergütungsstrukturen im Bereich 
der Pflege und – als „Morgengabe“ aus Brüssel – die Notwendig-
keit, die sogenannte zweite Entsenderichtlinie umzusetzen. Das 
alles ist ein spürbarer Schlag gegen die tarifautonome Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen. 

Einigen geht dieser Schlag aber nicht weit genug. So werden neue 
Regelungen für die Allgemeinverbindlicherklärung, für die Anwen-
dung des Arbeitnehmerentsendegesetzes, für Steuerprivilegie-
rung von tarifgebundenen Unternehmen und /oder Arbeitnehmern 
oder Tariftreue- bzw. Vergabemindestlohnregelungen diskutiert 
und gefordert. Eine bessere Tarifbindung aber erreicht man nicht 
durch künstlich gesetzlichen Zwang. Tarifbindung muss in einem 
erfolgreichen System der freien Findung von Arbeitsbedingungen 
immer autonom gestaltet sein. Dafür ist Voraussetzung in erster 
und wichtigster Linie, moderne anpassungsfähige und für Betrie-
be und Arbeitnehmer akzeptable tarifvertragliche Bedingungen zu 
schaffen und so die Tarifbindung substantiell und nachhaltig zu 
erhöhen. Hierzu gehören Öffnungsklauseln in Tarifverträgen für 
Arbeitgeber und Betriebsrat ebenso wie die Öffnung von Tarifver-
trägen für eine modulare Tarifgestaltung. 

Roland Wolf Berlin, im Mai 2019
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9I. Wen betrifft der Mindestlohn? 

TEIL 1:  DAS MINDESTLOHN GESETZ ( MiLoG) 

I. WEN BETRIFFT DER MINDESTLOHN?

1.  Grundsatz

Mit dem Mindestlohngesetz ( MiLoG)1 hat gemäß § 1 Abs. 1 jeder 
Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts min-
destens in Höhe des aktuellen Mindestlohns2 durch den Arbeit-
geber. Das Gesetz gilt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1  MiLoG für alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, unabhängig davon, ob sie 
befristet oder unbefristet sowie in Voll- oder Teilzeit beschäftigt 
werden. Der Mindestlohn gilt auch für geringfügig und kurzfristig 
Beschäftigte im Sinne der §§ 8 und 8a Viertes Sozialgesetzbuch 
(SGB IV). Ebenso macht das  MiLoG keine Ausnahme für Arbeit-
nehmer, die aufgrund des Alters einen Anspruch auf Altersrente 
erlangt haben.

Freie Mitarbeiter (Soloselbstständige) oder Organmitglieder, die in 
keinem Arbeitsverhältnis zum Unternehmen stehen, haben keinen 
Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Dementsprechend 
stellen sich in diesem Zusammenhang die üblichen Abgrenzungs-
probleme bezüglich Scheinselbstständigkeit im Zusammenhang 
mit Personen, die aufgrund eines freien Dienst- oder Werkver-
trags tätig sind.

1 Das Tarifautonomiestärkungsgesetz ist nach Maßgabe seines Art. 15 (In-

krafttreten/Außerkrafttreten) am 16. August 2014 mit einem Mindestlohn in 

Höhe von 8,50 € in Kraft getreten. Das Gesetz beinhaltet in erster Linie das 

Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns, das den flächende-

ckenden Mindestlohn regelt. Außerdem enthält es Regelungen für die Er-

leichterung der Allgemeinverbindlichkeit (AVE) von Tarifverträgen und die 

Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes auf alle Branchen.
2 Laut Mindestlohngesetz wird dieser alle zwei Jahre neu festgelegt. Er be-

trug zuletzt 8,84 €. Im Juni 2018 hat die Mindestlohn-Kommission empfoh-

len, den gesetzlichen Mindestlohn in zwei Schritten zu erhöhen. Die Bun-

desregierung ist diesem Vorschlag im Oktober per Verordnung gefolgt. Der 

gesetzliche Mindestlohn beträgt damit ab 1. Januar 2019 9,19 € und steigt 

zum 1. Januar 2020 auf 9,35 €.
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HINWEIS

Minijobs3

Bei den sog. Minijobs wird häufig ein Pauschalbetrag vereinbart, 
ohne dass der Umfang der geschuldeten Arbeitszeit festgelegt 
wird. Da sich der gesetzliche Mindestlohn ab dem 1. Januar 2019 
um 35 Cent erhöht, könnten Minijobber bei gleichbleibender Stun-
denzahl die Einkommensgrenze von 450 € überschreiten. Das 
Arbeitsverhältnis wäre dann grundsätzlich sozialversicherungs-
pflichtig. Soll die Anstellung weiterhin als Minijob gelten, muss die 
monatliche Stundenzahl daher unter Umständen entsprechend 
reduziert und der Arbeitsvertrag angepasst werden. Arbeitet ein 
Minijobber bislang monatlich 50 Stunden mit einem Stundenent-
gelt von 8,84 €, kommt er auf ein Einkommen von insgesamt 442 
€. Bei 9,19 € wären es nunmehr 459,50 €. In diesem Fall muss 
die Arbeitszeit von 50 auf 48 Stunden reduziert werden, wenn der 
Beschäftigte weiterhin von der Sozialversicherungspflicht befreit 
sein soll. Denn dann würde das Einkommen bei 441,12 € liegen.

Saisonarbeitskräfte4

Kurzfristig Beschäftigte sind nicht vom Mindestlohn ausgenom-
men. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens hatte es Überle-
gungen gegeben, für diese Fallgruppe eine Ausnahmevorschrift 
aufzunehmen. Diese wurden allerdings wieder verworfen. Auch 
war die Ausweitung der Voraussetzungen für eine Sozialversiche-
rungsfreiheit von 50 auf 70 Tage bzw. zwei auf drei Monate nur be-
fristet. Nach erneuter Änderung des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ist eine 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung nun längstens 
für 70 Tage bzw. für drei Monate im Kalenderjahr möglich.

3 Siehe unten Teil 1, V. 1., S. 73 f. 
4 Siehe unten Teil 1, V. 1., S. 74 f.
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Nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob das  MiLoG auch für in 
Heimarbeit Beschäftigte anzuwenden ist. Da Heimarbeiter arbeit-
nehmerähnliche Personen sind, dürfte der Anwendungsbereich 
des  MiLoG dem Wortlaut nach („für Arbeitnehmer“) nicht eröffnet 
sein5. Dies gilt dann ebenfalls für andere arbeitnehmerähnliche 
Personen wie Einfirmen-Handelsvertreter und Ein-Personen-Un-
ternehmen.

Keine Arbeitnehmer i. S. d. Gesetzes sind ferner Beamte, Richter 
und Soldaten, Selbstständige, sog. Ein-Euro-Jobber nach dem 
SGB II, Nonnen und Geistliche, DRK-Schwestern6 und Strafgefan-
gene, die im Rahmen des Strafvollzugs bzw. der Resozialisierung 
Arbeiten in einer JVA errichten. Auch diese gelten nicht als Arbeit-
nehmer, da sie in einem öffentlich-rechtlichen Gewaltverhältnis 
stehen. Bei Freigängern kann dies anders sein (§ 39 StrafVollzG).7

2.  Sonderfälle

a) Praktikanten

Praktikanten im Sinne des § 26 Berufsbildungsgesetz ( BBiG) gel-
ten gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2  MiLoG grundsätzlich als Arbeitnehmer 
und haben damit Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Das 
 MiLoG definiert in § 22 Abs. 1 Satz 3  MiLoG, was unter einem Prak-
tikanten zu verstehen ist: Praktikant ist danach, wer sich nach der 
tatsächlichen Ausgestaltung und Durchführung des Vertragsver-
hältnisses für eine begrenzte Dauer zum Erwerb praktischer Kennt-
nisse und Erfahrungen einer bestimmten Tätigkeit unterzieht, ohne 
dass es sich um eine Berufsausbildung i. S. d.  BBiG oder um eine 
damit vergleichbare praktische Ausbildung handelt. Diese Definition 
fand erst spät im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens Eingang 

5 Dobmann, in: Düwell/Schubert, MiLoG, § 22 Rn. 10; Fechner, in: Däubler/

Hjort/Schubert/Wolmerath, MiLoG, § 22 Rn. 5.
6 Ob DRK-Schwestern auf vereinsrechtlicher Grundlage tätig sind oder als 

Arbeitnehmer gelten hat in der Vergangenheit immer wieder zu Rechts-

streitigkeiten geführt und ist nicht unumstritten geblieben, vgl. dazu Dob-

mann, in: Düwell/Schubert, MiLoG, § 22 Rn. 8 ff. m. w. N.
7 HK-MiLoG/Volker Dobmann, 2. Aufl. 2016, MiLoG § 22 Rn. 8–11.
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in den Gesetzestext und soll sich – so die Begründung8 – an dem 
EU-Qualitätsrahmen für Praktika vom 10. März 2014 orientieren, 
auf den auch die Ergänzungen des Nachweisgesetzes (NachweisG) 
zurückzuführen sind.9 Es kommt demzufolge nicht auf die von den 
Vertragspartnern gewählte Bezeichnung des Vertragsverhältnisses 
an, sondern auf die tatsächliche Ausgestaltung und Durchführung.

BEISPIEL

Volontariate

Diese werden vom Gesetzgeber selbst als Beispiel für Rechtsver-
hältnisse ins Feld geführt10, die auf eine praktische Ausbildung wie 
eine klassische Berufsausbildung abzielen, aber weder Arbeits-
verhältnisse noch Praktikumsverhältnisse sind. Sie fallen daher 
nach Auffassung des Gesetzgebers nicht unter den Anwendungs-
bereich des  MiLoG.

Wie auch schon vor dem  MiLoG ist zwischen Praktikanten- und 
 Arbeitsverhältnissen klar zu trennen. Allein die Bezeichnung eines 
Vertrages als Praktikantenvertrag ist nicht ausreichend. Wird ein 
„Praktikant“ faktisch wie ein Arbeitnehmer im Betrieb eingesetzt, 
gilt er rechtlich als Arbeitnehmer mit allen Konsequenzen. In ei-
nem solchen Fall steht dem Betroffenen ggf. nicht nur der Min-
destlohn zu, sondern aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes sogar das gleiche Entgelt vergleichbarer Kollegen. 

Geltung des Nachweisgesetzes (NachwG)

Im Rahmen der gesetzlichen Änderungen durch das Tarifautono-
miestärkungsgesetz wurde auch das NachwG ergänzt. Seit dem 16. 
August 2014 sind bei einem Praktikanten nach § 26  BBiG  gemäß 
§ 1 und § 2 Abs. 1a NachwG unverzüglich nach Abschluss des 

8 BT-Drucks. 18/2010 (neu) vom 2. Juli 2014, S. 26.
9 Siehe dazu Info-Kasten, S. 12 ff.
10 BT-Drucks. 18/2010 (neu) vom 2. Juli 2014, S. 24.



13I. Wen betrifft der Mindestlohn? 

Praktikantenvertrages, spätestens aber vor Aufnahme der Prakti-
kantentätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich 
niederzulegen, zu unterzeichnen und an den Praktikanten auszu-
händigen. Dadurch soll diesen Personen die Durchsetzung ihrer 
Ansprüche, insbesondere aus dem  MiLoG, erleichtert werden. 

§ 1 Anwendungsbereich
Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, dass sie nur zur 
vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat eingestellt 
werden. Praktikanten, die gemäß § 22 Absatz 1 des Mindestlohnge-
setzes als Arbeitnehmer gelten, sind Arbeitnehmer im Sinne dieses 
Gesetzes.

§ 2 Nachweispflicht
…
(1a) Wer einen Praktikanten einstellt, hat unverzüglich nach Abschluss 
des Praktikumsvertrages, spätestens vor Aufnahme der Praktikan-
tentätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich nie-
derzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten 
auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen: 

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,
2. die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele,
3. Beginn und Dauer des Praktikums,
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit,
5. Zahlung und Höhe der Vergütung,
6. Dauer des Urlaubs,
7. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, 

Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Praktikums-
verhältnis anzuwenden sind.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
…

Nach dem Wortlaut des Gesetzestextes (Abs. 1) und der Begründung11 

ist davon auszugehen, dass davon Praktikanten ausgenommen sind, 

11 Laut Gesetzesbegründung werden Praktikanten, die gemäß § 22 Abs. 1 

 MiLoG als Arbeitnehmer gelten, in den Geltungsbereich des NachweisG 

mit einbezogen. Dadurch soll diesen Personen die Durchsetzung ihrer An-

sprüche, insbesondere aus dem  MiLoG, erleichtert werden; vgl. BT-Drucks. 
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soweit die Ausnahmevorschriften des § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3  MiLoG 
greifen. Bei der Ausnahmevorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 4  MiLoG 
handelt es sich nicht um eine auf Praktikanten bezogene Regelung. 
Für diese Gruppe der Betroffenen gelten die §§ 68 bis 70  BBiG.12 

Von der Anwendung des NachwG kann gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3  MiLoG demzufolge abgesehen werden, wenn:

 � das Praktikum verpflichtend aufgrund einer schulrechtlichen 
Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrecht-
lichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung im Rah-
men einer gesetzlich geregelten Berufsakademie geleistet wird;

 � das Praktikum zur Orientierung für eine Berufsausbildung 
oder für eine Aufnahme eines Studiums für einen Zeitraum von 
bis zu drei Monaten geleistet wird;

 � das Praktikum bis zu drei Monate begleitend zu einer  Berufs- 
oder Hochschulausbildung geleistet wird und nicht zuvor 
ein solches Praktikumsverhältnis mit demselben Ausbilder 
 bestanden hat.

HINWEIS

Wird die Nachweispflicht verletzt, kann dies Auswirkungen auf 
die Beweislast haben. Auch wenn die Nichteinhaltung der Nach-
weispflicht nicht unmittelbar zu einer Beweislastumkehr führt, 
kann die Nichterteilung des Nachweises vor dem Hintergrund des 
Sinn und Zwecks des Gesetzes eine Beweisvereitelung durch den 
 Arbeitgeber darstellen.13

18/2010 (neu) vom 2. Juli 2014, S. 28; so auch Düwell, DB 2014, 2047 (2049).
12 Siehe unten Teil 1, I. 2. c), S. 31 ff.
13 M. w. N. Düwell, DB 2014, 2047 (2049).
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PRAXISTIPP

Da die Ergänzung des NachweisG auch den Empfehlungen des Ra-
tes der Europäischen Union vom 10. März 2014 zu einem Qualitäts-
rahmen für Praktika Rechnung tragen soll und die Dokumentation 
der Vertragsbedingungen auch im Interesse des Arbeitgebers sein 
kann, ist zu empfehlen, die Anforderungen des NachweisG grund-
sätzlich für alle Praktikantenverträge zu beachten. 

Das Gesetz macht jedoch in § 22 Abs. 1 Nr. 1–3  MiLoG einige sehr 
praxisrelevante Ausnahmen von diesem Grundsatz.

PRAXISTIPP

Soweit es sich um ein Praktikum handelt, welches vom Anwen-
dungsbereich des  MiLoG ausgenommen ist, sollte die Art des ent-
sprechenden Praktikums im Praktikumsvertrag dokumentiert 
werden, denn die Beweislast für das Eingreifen einer Ausnahmebe-
stimmung liegt bei der Ausbildungsstelle.

aa) Pflichtpraktika (§ 22 Abs. 1 Nr. 1  MiLoG) 

Kein Mindestlohn muss gezahlt werden, wenn ein Praktikum auf 
Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsord-
nung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen 
einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie 
geleistet wird. 

Handelt es sich um ein Pflichtpraktikum, ist es unerheblich, ob die-
ses vor oder während der Ausbildung bzw. dem Studium abgeleistet 
wird. Auch auf die Dauer des Praktikums kommt es dann nicht an. 
Daher fallen auch Pflichtpraktika von über drei Monaten immer aus 
dem Anwendungsbereich des  MiLoG heraus, sofern dies von der je-
weiligen Rechtsgrundlage gedeckt ist.
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 � Schulrechtliche Bestimmung

Der ursprünglich vorgesehene Begriff „Schulordnung“ wurde im 
Gesetzgebungsverfahren durch die umfassendere Formulierung 
„schulrechtliche Bestimmung“ ersetzt. Damit sollen insbesondere 
auch Praktika zur Erlangung eines schulischen Abschlusses mit 
erfasst werden.

BEISPIEL

Verordnung des Kultusministeriums über den Erwerb der Fachhoch-
schulreife in der gymnasialen Oberstufe vom 17. Mai 2009 (BaWü)

„§ 3 Berufsbezogener Teil der Fachhochschulreife
(1) Der berufsbezogene Teil der Fachhochschulreife wird nachgewiesen 
durch
…
4. ein mindestens einjähriges Praktikum nach Absatz 2 oder
…
(2) Das Praktikum nach Absatz 1 Nr. 4 dient dem Kennenlernen der 
Arbeitswelt. Es wird in einem Betrieb der Wirtschaft oder in einer ver-
gleichbaren außerschulischen Einrichtung durchgeführt. Das Prakti-
kum soll Einblicke in unterschiedliche Arbeitsbereiche und Arbeitsme-
thoden, in den Aufbau und die Organisation der Praktikumsstelle sowie 
in Personal- und Sozialfragen geben. Die Durchführung des Prakti-
kums ist der Schule durch eine Bescheinigung des Betriebs oder der 
Einrichtung im Sinne von Satz 2 nachzuweisen, aus der die Dauer der 
Beschäftigung, der zugewiesene Aufgabenbereich oder die zugewiese-
nen Aufgabenbereiche und die Fehltage hervorgehen müssen.“

 � Hochschulrechtliche Bestimmung

An die Stelle des Begriffs „Studienordnung“ trat der umfassend 
zu verstehende Begriff „hochschulrechtliche Bestimmung“. Un-
ter diesen Begriff fallen auch Zulassungsordnungen, welche die 
Absolvierung eines Praktikums als Voraussetzung zur Aufnahme 
eines Studiums verpflichtend vorschreiben.
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BEISPIELE

Studienordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik an 
der Technischen Universität Berlin vom 20. Januar 2010:
 
„§ 10 – Berufspraktische Tätigkeit (Fachpraktikum)
(1) Während des Studiums der Elektrotechnik ist ein Fachpraktikum im 
Umfang von 13 Wochen abzuleisten, typischerweise dann, wenn die für das 
Praktikum wesentlichen Grundlagenmodule erfolgreich abgelegt sind.“

Richtlinien für die praktische Tätigkeit der Studierenden des 
Bachelorstudiengangs Maschinenbau an der RWTH Aachen 
 University (nach Beschluss des Fakultätsrats Mai 2013):

„Vor Studienbeginn
Zum Zeitpunkt der Immatrikulation müssen 6 Wochen Praktikum 
nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, diese 6 Wochen aus dem 
Bereich des Grundpraktikums abzuleisten. Die Ausbildungszeit in ei-
nem Betrieb sollte mindestens drei Wochen betragen. …“

Im Studium
Die praktische Ausbildung im Studium dauert für die Studierenden 
des Maschinenbaus 14 Wochen. Diese sollten innerhalb des im Stu-
dienplan vorgesehenen Praxissemesters (7. Semester) durchgeführt 
werden. Die Ausbildungszeit in einem Betrieb sollte mindestens 
3  Wochen betragen. …“

PRAXISTIPP 

Nachweis über Pflichtpraktikum

Die Schwierigkeit in der Praxis wird sein, rechtssicher nachhalten 
zu können, ob das Praktikum tatsächlich durch eine Studienord-
nung o. ä. abgedeckt ist bzw. ob der Praktikant nicht bereits ein 
solches Pflichtpraktikum absolviert hat. Denn in der Regel wird 
die jeweilige Bildungseinrichtung nicht bescheinigen können (oder 
wollen), dass es sich um ein solches Pflichtpraktikum handelt.



18 Teil 1: Das neue Mindestlohngesetz ( MiLoG)  

Der Praktikumsbewerber sollte daher verpflichtet werden – so-
fern es ihm nicht möglich ist, eine Bestätigung der (Hoch-)Schule 
vorzulegen – die einschlägige Ausbildungs- oder Studienordnung 
dem Betrieb nachzuweisen. Zudem sollte der Praktikumsbewer-
ber unter Bezugnahme auf diese Studienordnung im Praktikan-
tenvertrag versichern, dass das vereinbarte Praktikum ein Pflicht-
praktikum ist und noch nicht absolviert wurde.14 Denn täuscht der 
Praktikumsbewerber zur Erlangung des Praktikumsplatzes vor, 
er habe das Pflichtpraktikum noch nicht absolviert, ist die späte-
re Geltendmachung des Mindestlohnanspruchs gemäß § 242 BGB 
treuwidrig. Auch ist dann im Hinblick auf den Ordnungswidrig-
keitstatbestand des § 21 MiLoG ein Verschulden des Arbeitgebers 
ausgeschlossen. Allerdings trifft den Praktikumsgeber insofern 
die Obliegenheit zur ausdrücklichen Erkundigung.15 Die schriftli-
che Versicherung dient somit auch Dokumentations- und Beweis-
zwecken. 

HINWEIS 

Die Privilegierung durch Abs. 1 Nr. 1 entfällt nicht rückwirkend, 
wenn der Praktikant zu einem späteren Zeitpunkt nach Beendi-
gung des Praktikums das Studium bzw. die Ausbildung aufgibt 
oder in den Geltungsbereich einer anderen Rechtsgrundlage 
wechselt, in der das Pflichtpraktikum nicht vorgesehen ist. Es 
kommt stets auf die Verhältnisse zu dem Zeitpunkt an, in welchem 
das Praktikum absolviert wird. Wird das Studium bzw. die Ausbil-
dung dagegen während des laufenden Praktikums abgebrochen, 
entfällt zeitgleich die mindestlohnrechtliche Privilegierung. Erhält 
der Praktikumsgeber keine Kenntnis von dem Abbruch, gelten die 
oben dargelegten Grundsätze, sodass die Privilegierung weiterhin 
gilt. Denn eine ständige Erkundigungsobliegenheit des Prakti-
kumsgebers besteht nicht.16 

14 Siehe Muster Teil 3, IV., S. 147.
15 Greiner, in: BeckOK ArbR, MiLoG § 22 Rn. 26.
16 Greiner, BeckOK ArbR, MiLoG § 22 Rn. 27.
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Es kommt also entscheidend auf die Studien- und Ausbildungs-
ordnungen an.

bb) Freiwillige Orientierungspraktika (§ 22 Abs. 1 Nr. 2  MiLoG)

Die zweite Fallgruppe, die vom  MiLoG ausgenommen wird, sind 
Praktika zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die 
Aufnahme eines Studiums. Der Begriff der Berufs- bzw. Hochschul-
ausbildung ist dabei laut Gesetzesbegründung weit zu verstehen.17

 � Drei-Monats-Frist

Anders als bei den Pflichtpraktika nach § 22 Abs. 1 Nr. 1  MiLoG ist 
die Ausnahme der freiwilligen Orientierungspraktika auf drei Mo-
nate begrenzt. Für ein Praktikum von bis zu drei Monaten muss 
kein Mindestlohn gezahlt werden. Dies führt zu einigen Anschluss-
fragestellungen, über die weder das Gesetz selbst noch die Geset-
zesbegründung Aufschluss geben.

Zum einen stellt sich die Frage, wie mit Praktika zu verfahren ist, 
die länger als drei Monate dauern sollen. Dazu bestehen zwei 
Auslegungsmöglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Min-
destlohn erst ab dem ersten Tag des vierten Monats zu zahlen ist, 
die ersten drei Monate aber weiter mindestlohnbefreit sind. Nach 
anderer Auslegung besteht bereits die Mindestlohnpflicht ab dem 
ersten Tag der gesamten Praktikumsphase.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) selbst hat-
te zunächst in seinem Leitfaden zum neuen MiLoG (Stand: bis Juli 
2014) publiziert, dass diese Praktikanten den Mindestlohn erst für 
Zeiten bekommen, die über drei Monate hinausgehen. Diese Auf-
fassung wurde später aufgegeben. Nunmehr heißt es in der aktuel-
len Auflage: „Dauert ein solches Praktikum länger als drei Monate, 
fällt es komplett unter den Mindestlohn und ist ab dem ersten Tag 
mit dem Mindestlohn zu vergüten. Das gilt sowohl, wenn das Prak-
tikum von vornherein länger als drei Monate dauert, als auch, wenn 
ein auf drei Monate befristetes Praktikum über drei Monate hinaus 

17 BT-Drucks. 18/1558 vom 28. Mai 2014, S. 50.
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